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 Veröffentlicht am 15.09.1993

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §151 Abs1;

EStG 1972 §28 Abs3;

Rechtssatz

Die in § 28 Abs 3 EStG 1972 geregelte Verp ichtung zur Abgabe von Steuererklärungen durch den Abgabep ichtigen,

aus denen die Bildung der steuerfreien Beträge ersichtlich ist, kann durch Feststellungen einer abgabenbehördlichen

Prüfung nicht ersetzt werden.
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